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TRANSPORT + LOGISTIK

So manche Probleme im Um-
gang mit den Gefahrgut-Vor-

schriften könnten auch ohne For-
derung nach neuen und detaillier-
teren Regelungen geklärt werden.
Häufig höre ich aus dem Kreis der
Kundschaft und von Kollegenfir-
men die Frage, wer denn nun ei-
gentlich bei mehreren Teilladun-
gen auf einem Lkw, der auf seiner
Route auch eine Fähre benutzen
muss, die Fahrzeugbelade-Erklä-
rung (oder auch Packzertifikat) er-
stellen und unterschreiben muss.
Schließlich könne man doch als
Verlader einer Teilladung nicht die
Verantwortung für die Tätigkeiten
weiterer Verlader in der Trans-
portkette übernehmen. Hier
müsse doch nun endlich der Ge-
setzgeber eine klare Regelung
treffen, die auch diesen Punkt aus-
reichend berücksichtigt! 

Eine solche Vorschrift, die das
bestehende Regelwerk weiter auf-
blähen würde, wäre auch nicht
notwendig, wenn sich alle Beteilig-
ten an die bestehenden Regelun-
gen halten und diese sachgerecht
anwenden würden. Generelle Vor-
schriften können nun einmal nicht
jeden erdenklichen Transportvor-
gang und jede mögliche Ge-
schäftsverbindung berücksichti-
gen. Die bestehende Vorschrift
sagt ganz klar aus, dass jeder Ver-
lader von Gefahrgut, das im Ver-
lauf des Gesamttransportes auch
eine Fähre benutzen muss, eine

Fahrzeugbeladeerklärung abge-
ben muss. Sieht man sich die vor-
handenen Muster der Verladeer-
klärungen, die es käuflich zu er-
werben gibt, näher an, so wird
man unschwer feststellen können,
dass hier nur die Details enthalten
sind, welche die eigene Sendung
betreffen (Markierung, Packstück-
anzahl etc.). Wenn nun ein weite-
rer Verlader ebenfalls Gefahrgut
auf das gleiche Transportmittel
verlädt, so hat dieser auch eine
Fahrzeugbeladeerklärung für sei-
nen Teil der Ladung zu erstellen.
Wird jetzt bei einer Kontrolle fest-
gestellt, dass ein bestimmtes
Packstück nicht den Vorschriften
entspricht, so kann anhand der
Beladeerklärung genau ermittelt
werden, zu welchem Verlader die-
ses Packstück gehört. 

Etwas schwieriger wird es na-
türlich, wenn es um den Vorwurf
der mangelnden Ladungssiche-
rung geht. Mit der Beladeerklä-
rung wird ja auch bestätigt, dass
die Sendung ordnungsgemäß ge-
sichert wurde. Häufig wird aber an
der folgenden Ladestelle ein Teil
der bereits geladenen Versandstü-
cke umgestaut, um die Ladefläche
optimal auszunutzen. Damit wird
aber auch die Ladungssicherung
verändert. Hilfreich ist es hier, ein-
fach die eigene Ladung nach Ver-
stauung und Sicherung mittels
Foto zu dokumentieren. Auf die-
sem Foto sollte neben dem Datum

nach Möglichkeit auch eine Identi-
fizierungsnummer des Ladungs-
trägers sichtbar sein. So kann je-
der Verlader in der Kette später je-
derzeit nachweisen, ob die Ladung
nachträglich verändert wurde.
Gleichzeitig gilt aber auch, dass je-
weils der letzte Verlader einer
Teilpartie ladungssicherungstech-
nisch für die Gesamtladung ver-
antwortlich ist, er also gegebenen-
falls die Gesamtladung nachsi-
chern (lassen) muss. Auch hier ist
eine entsprechende Fotodoku-
mentation vor und nach der Bela-
dung recht hilfreich. 

Sollte der letzte Verlader in der
Transportkette nun überhaupt kein

Gefahrgut zu verladen haben, so
bleibt er doch für die Ladungssi-
cherung verantwortlich, da dies
keine ausschließliche Regelung
des Gefahrgutrechts ist, sondern
auch in der Straßenverkehrsord-
nung verankert ist. Nur wäre in ei-
nem solchen Fall keine Ahndung
nach GGVSEB möglich, sondern
„nur“ nach StVO. In meinen Augen
ist hier der Ruf nach dem Verord-
nungsgeber wirklich überflüssig!
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